
5. Falls die vierte Frage bejaht wird: Ist Art. 20 der RICHTLINIE 
95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass keine wirksame 
Vorabkontrolle vorliegt, wenn sie auf der Grundlage eines 
Verzeichnisses nach Art. 18 Abs. 2 2. Spiegelstrich dieser 
Richtlinie erfolgt ist, das eine vorgeschriebene Information 
nicht enthält? 

6. Ist Art. 7 — und hier insbesondere Buchstabe e — der 
RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natür
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da
ten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass er einer Praxis, 
die IP-Adressen der Benutzer einer Homepage ohne deren 
ausdrücklicher Einwilligung zu speichern, entgegensteht? 

Klage, eingereicht am 6. März 2009 — Kommission der 
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Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: M. Afonso) 

Beklagte: Französische Republik 
Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen 
ihre Pflichten aus den Art. 96 bis 99 Abs. 1 der Mehrwert
steuer-Richtlinie ( 1 ) verstoßen hat, dass sie nicht auf alle Leis
tungen von Bestattungsunternehmen, einschließlich der Lie
ferung von damit im Zusammenhang stehenden Gegenstän
den, einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz angewandt hat; 

— der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit ihrer Klage macht die Kommission geltend, dass die franzö
sischen Steuervorschriften die Funktionsfähigkeit des Mehrwert
steuersystems beeinträchtigten, da danach zwei Mehrwert
steuersätze auf die Dienstleistungen und die Lieferungen von 
Gegenständen der Bestattungsinstitute an die Familien der Ver
storbenen angewandt würden, obwohl es sich in der Praxis um 
einen einheitlichen komplexen Umsatz handele, der mit einem 
einheitlichen Steuersatz belegt werden müsse. 

Insbesondere trenne die Beklagte ohne rechtfertigenden Grund 
die Beförderung des Leichnams mit Hilfe eines speziell hierfür 
ausgebauten Fahrzeugs, auf die ein ermäßigter Steuersatz ange
wandt werde, von anderen Tätigkeiten der Bestattungsinstitute, 
wie z. B. dem Einsatz von Trägern zur Überführung des Leich
nams oder der Lieferung eines Sargs, für die der Mehrwert
steuer-Normalsatz gelte. Nach gefestigter Rechtsprechung dürfe 
ein Umsatz, der eine wirtschaftlich einheitliche Leistung dar
stelle, im Interesse eines funktionierenden Mehrwertsteuersys
tems nicht künstlich aufgespalten werden. Tatsächlich sei übri
gens die überwältigende Mehrheit der Familien, die ein Bestat
tungsinstitut mit der Organisation einer Beisetzung beauftragten, 

der Meinung, dass es sich bei den betreffenden Tätigkeiten um 
ein und dieselbe Leistung handele. 

Die Kommission wendet sich ferner gegen die Entscheidung der 
Beklagten, variable ermäßigte Steuersätze auf die Leistungen der 
Bestattungsinstitute anzuwenden. Art. 98 Abs. 1 der Mehrwert
steuer-Richtlinie gestatte es nämlich nicht, auf bestimmte Beför
derungsleistungen einen ermäßigten Steuersatz und auf die an
deren Leistungen der betreffenden Bestattungsinstitute einen 
Normalsatz anzuwenden und dadurch das Niveau des effektiven 
Steuersatz zwangsläufig unter den in Frankreich geltenden Nor
malsatz zu drücken. Darüber hinaus variiere das Niveau dieses 
ermäßigten Satzes von Umsatz zu Umsatz, je nachdem, welches 
Gewicht die unter den ermäßigten Satz fallenden Leistungen 
jeweils hätten, was ebenfalls durch die Mehrwertsteuer-Richtlinie 
verboten sei. 

( 1 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1). 
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Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass Irland dadurch gegen seine Verpflichtun
gen aus den nachstehend genannten Artikeln der Richtlinie 
91/271/EWG des Rates ( 1 ) vom 21. Mai 1991 über die Be
handlung von kommunalem Abwasser und aus Art. 19 die
ser Richtlinie verstoßen hat, 

— dass es die empfindlichen Gebiete im Sinne von Art. 5 
Abs. 1 der Richtlinie nicht vollständig und ordnungsge
mäß ausgewiesen hat, 

— dass es die Anforderungen von Art. 3 Abs. 1 und 2 und 
Art. 5 Abs. 2, 3, 4 und 5 der Richtlinie in Bezug auf 
bestimmte empfindliche Gebiete nicht vollständig und 
ordnungsgemäß erfüllt hat, 

— dass es die auf den 31. Dezember 1998 festgesetzte Frist 
für die Erreichung des in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richt
linie genannten Behandlungsniveaus nicht in Bezug auf 
das gesamte in empfindliche Gebiete oder in die jewei
ligen Wassereinzugsgebiete empfindlicher Gebiete einge
leitete kommunale Abwasser bestimmter Gemeinden mit 
mehr als 10 000 Einwohnerwerten eingehalten hat, 

— dass bei bestimmten Gemeinden nicht dafür Sorge ge
tragen wurde, dass die in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 
vorgesehene Kanalisation den Anforderungen des Art. 3 
Abs. 2 genügt, und 

— dass es die nach Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie vorgeschrie
bene Überprüfung nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist, die am 31. Dezember 1997 ablief, ordnungsgemäß 
durchgeführt hat;
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